
Arzt ermutigt zu Masern-Party: Strafbar?
Wie weit Mediziner vom (Impf-)Standard abweichen dürfen

ÄP: Können Eltern einen Arzt
auf Schadenersatz verklagen,

wenn er ihnen zu Masern-Partys
rät und das Kind hinterher 

mit bleibenden Folgen erkrankt? 
Jens-Peter Jahn: Eine Schadener-

satzklage stützt sich auf einen der
beiden Punkte Behandlungsfehler
oder Aufklärungsfehler. Angenom-
men, der Arzt klärt über die Risiken
umfassend auf, dann muss im Falle
eines vermuteten Behandlungsfeh-
lers untersucht werden, wo der me-
dizinische Standard liegt.

Aber Impfen gehört doch zum
medizinischen Standard ...

… Ärztlicher Standard lässt sich
nicht auf den Punkt definieren. Es

gibt meist mehrere Behandlungs-
methoden, die vertretbar sind, so-
dass vor dem Hintergrund der ärzt-
lichen Therapiefreiheit eine gewisse
Spanne verbleibt. Gerade das The-
ma Impfen spaltet die Ärzteschaft.
Schließlich handelt es sich um eine
reine Vorsorge, die auch gewisse
Risiken mit sich bringt. 

Darf man denn einen medizini-
schen Standard einfach ablehnen?

Der ärztliche Heileingriff muss
immer lege artis erfolgen und damit
dem Standard entsprechen. Wird die
Spanne der dem ärztlichen Standard
gerecht werdenden Behandlungsal-
ternativen verlassen, liegt ein haf-
tungsauslösender Behandlungsfeh-

ler vor. Wählt der Arzt eine Metho-
de, die von der klassischen bezie-
hungsweise anerkanntermaßen bes-
ten Behandlungsmethode abweicht,
muss er gesondert über damit ver-
bundenen Risiken aufklären. Je
mehr dabei vom Goldstandard ab-
gewichen wird und je andersartiger
die Risiken, desto umfangreicher
und ausführlicher sind die Aufklä-
rungspflichten. In jedem Fall muss
die Aufklärung sorgfältig dokumen-
tiert werden.

Wie sieht die Sache 
bei unserem Beispiel
„Masern-Party“ aus?

Trotz Aufklärung darf der Arzt
keine kontraindizierte oder unsin-
nige Behandlung durchführen. Eine
solche wäre als nicht dem ärztli-
chen Standard entsprechend be-
handlungsfehlerhaft. Bei der Emp-
fehlung, an einer Masern-Party
teilzunehmen, ist es angesichts der
erheblichen Risiken einer Masern-
erkrankung diskutabel, von einem
Behandlungsfehler auszugehen. 

Die Empfehlung, von einer Imp-
fung abzusehen, dürfte indes bei
entsprechender Aufklärung durch-
aus vertretbar sein. Im Ergebnis
handelt es sich aber um rein medi-
zinische Fragen, die ein Sachver-
ständiger im Einzelfall beurteilen
müsste.

*Jens-Peter Jahn von der Kölner Kanzlei 
Dr. Halbe Rechtsanwälte ist spezialisiert auf
Arzt- und Haftungsrecht.
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Einmal Weihnachtsgeld,
immer Weihnachtsgeld?
Passus im Arbeitsvertrag sorgt für Gestaltungsfreiheit

von RA Gisela Graz

MÜNSTER – Das Praxisteam ist
sich sicher: Da der Chef seit Jah-
ren Weihnachtsgeld zahlt, muss
er das auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten tun. Dem ist
aber nicht so, wenn im Arbeitsver-
trag ein dauerhafter Rechtsan-
spruch ausgeschlossen ist.

Nach ständiger Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts (BAG)
schafft ein Arbeitgeber, der min-
destens dreimal hintereinander vor-
behaltlos Weihnachtsgeld in glei-
cher Höhe gezahlt hat, eine betrieb-
liche Übung, auf die ein Arbeitneh-
mer Anspruch erheben kann. 

BAG-Richter haben mehrfach ihre
Rechtsauffassung betont, wonach
eine betriebliche Übung dadurch
wieder geändert werden kann, dass
die Arbeitnehmer einer neuen
Handhabung über einen Zeitraum
von drei Jahren nicht widerspre-
chen. Bei einer bisher vorbehaltlo-
sen Zahlung von Weihnachtsgeld
wird die betriebliche Übung jedoch
nur dann geändert, wenn der Ar-
beitgeber eindeutig und unmissver-
ständlich klar macht, dass auf die
Zahlung in Zukunft kein Rechtsan-
spruch mehr besteht (BAG, 4. Mai
1999 – Az.: 10 AZR 290/98).

Unerheblich ist in diesem Zusam-
menhang, ob jedes Jahr ein glei-
cher Festbetrag ausgezahlt wurde,
oder ob das Weihnachtsgeld regel-
mäßig anhand der gleichen Berech-
nungsgrundlage (zum Beispiel 13.
Monatsgehalt oder ein bestimmter

Prozentsatz vom durchschnittlichen
Lohn) ermittelt wurde.

Keine betriebliche Übung – und
damit auch kein Zahlungsanspruch
– liegt jedoch vor, wenn der Arbeit-
geber jedes Jahr nach „eigenem
Gutdünken“ Weihnachtsgeld in un-
terschiedlicher Höhe gezahlt und
zuvor (etwa durch eine entspre-
chende Formulierung im Arbeits-
vertrag) ausdrücklich darauf hinge-
wiesen hat, dass auf das Weih-
nachtsgeld kein dauerhafter
Rechtsanspruch bestehen soll (BAG
28. Februar 1996 – Az.: 10 AZR
516/95). 

Ebenso ist ein dauerhafter An-
spruch des Arbeitnehmers auf Zah-
lung von Weihnachtsgeld ausge-
schlossen, wenn im Arbeitsvertrag
ein Passus enthalten ist, dass dieses
freiwillig und ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht nur für das je-
weilige Jahr gezahlt werden soll. 

Der Arbeitgeber hat dann die
Möglichkeit, jedes Jahr neu zu ent-
scheiden, ob und wieviel Weih-
nachtsgeld er gewähren möchte
(BAG 6. Dezember 1995 – Az.: 10
AZR 198/95).

Teil 10: Weihnachtsgeld
In einer Serie stellen wir exem-

plarisch Infos aus „Arbeitsrecht
für Arztpraxen“ vor. Die gerichts-
festen Langtexte stehen im Kom-
pendium. 170 Stichworte von A
wie Abfindung bis Z wie Zeugnis
samt aussagekräftigen Fallbeispie-
len lassen keine arbeitsrechtlichen
Fragen offen. Das verständlich ge-
schriebene 600-Seiten-Werk kos-
tet 29,90 zzgl. Versandkosten. Sie
können es schriftlich bestellen bei
ÄRZTLICHE PRAXIS, Postfach 
20 16 63, 80016 München, per
Fax unter (0 89) 8 98 17-4 00, 
per Mail unter bhe@rbi.de oder
direkt auf der ÄP-Homepage
(www.aerztlichepraxis.de).

Befund weg: 
Beweislast 
beim Arzt
MÜNCHEN (IC) – Verstößt ein Arzt
gegen die Pflicht zur Befundsiche-
rung, kann dies im Haftungsverfah-
ren zur Beweislast-Umkehr führen.
So im Fall eines Mediziners, in des-
sen Praxis einer Schwangeren
nach einer Amniozentese ein un-
auffälliger Befund mitgeteilt wor-
den war. Als später das Wolf-
Hirschhorn-Syndrom bei ihrem
Baby festgestellt wurde, verklagte
die Frau den Arzt. Ob die verant-
wortliche 4p-Deletion bei der
Fruchtwasser-Untersuchung zu er-
kennen gewesen wäre, konnte nicht
festgestellt werden, da das Präparat
verloren gegangen war. Das Ober-
landesgericht (OLG) Düsseldorf sah
daher die Beweislast beim Arzt, der
zur Befundsicherung verpflichtet
gewesen sei (Az.: 8 U 159/01). Eine
Revision gegen das Urteil wurde
nicht zugelassen, die Beschwerde
des Arztes beim Bundesgerichtshof
zurückgewiesen (Az.: VI ZR 76/03). 

MÜNCHEN (IC) – Eine bewusst herbeigeführte Ansteckung mit Masern
im Alter zwischen etwa drei und acht Jahren findet der Kinderarzt 
Dr. Steffen Rabe „eine Überlegung wert“ (ÄP berichtete). Ob ein derar-
tiges Abweichen vom medizinischen Standard juristische Folgen hat,
wollten wir von Rechtsanwalt Jens-Peter Jahn* wissen.

Rechtsanwalt
Jens-Peter Jahn:
„Je mehr der
Arzt vom Stan-
dard abweicht,
desto umfangrei-
cher und aus-
führlicher muss
er aufklären.“

Foto: Kanzlei Halbe
Rechtsanwälte

Als 13. Monatsgehalt
ausgezahlt

Der Manteltarifvertrag für
Arzthelferinnen enthält in Para-
graf 12  Regelungen zum Weih-
nachtsgeld, das dort als 13. Ge-
halt bezeichnet wird. Als Grund-
satz ist in Absatz 1 niedergelegt:
„Die Arzthelferin erhält spätes-
tens zum 1. Dezember eines je-
den Kalenderjahres ein 13. Mo-
natsgehalt in Höhe des letzten
vollen Monatsgehaltes.“

ÄPHINTERGRUND


